
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freunde, 
 

die Ergebnisse, die 
der G7-Gipfel auf 
Schloss Elmau erzielt 
hat, sind wichtige 
Entscheidungen, die 
große    internationale  

Bedeutung haben werden. Unter dem 
Vorsitz unserer Bundeskanzlerin hat 
sich das G7-Treffen im Bereich Kli-
maschutz erstmalig zu dem wichti-
gen Zwei-Grad-Ziel bekannt. Damit 
hat man sich auf verbindliche 
Schadstoffreduktionsziele geeinigt 
und kann nun mit einem gemeinsa-
men Standpunkt  bei der im Dezem-
ber stattfindenden Welt-
Klimakonferenz in Paris auftreten.   
Neben dem wichtigen Thema des 
Klimaschutzes wird von dem G7- 
Treffen auch Verbessrungen im 
Kampf gegen den Terrorismus, wie 
zum Beispiel den vom IS oder den 
von Boko Haram ausgehen.  Dies 
haben die Gespräche mit den Staats- 
und Regierungschefs von Nigeria, 
Tunesien und dem Irak ergeben, die 
zum G7-Treffen eingeladen waren.   
Darüber hinaus haben sich die 
Staats- und Regierungschefs mit der 
Weltwirtschaft, den Arbeits-
bedingungen in Entwicklungslän-
dern, dem Kampf gegen Epidemien, 
wie zum Beispiel von Ebola, und der 
Ukrainekrise beschäftigt. 
Das Treffen der G7 in Elmau war 
entgegen vieler Meinungen sehr er-
folgreich und hat konkrete und gute 
Beschlüsse hervorgebracht. Solche 
Treffen sind und bleiben wichtig, um 
wichtige Impulse für die internatio-
nale Politik zu geben.  

 
Viel Spaß beim Lesen wünscht 

 
Peter Hintze MdB 
Vorsitzender der CDU-Landesgruppe NRW 

            Foto: DBT/Stella von Saldern 
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Bürokratieentlastung auf den Weg gebracht 
 

Mit dem vorliegenden Entwurf für ein Bürokratieentlastungsgesetz sollen 
schnelle und spürbare Entlastungen für die mittelständische Wirtschaft 
vorgenommen und einzelne Maßnahmen der Eckpunkte zum Bürokratieab-
bau kurzfristig umgesetzt werden. Insbesondere kleine und mittlere Unter-
nehmen (KMU) werden durch Bürokratie auf Grund rechtlicher Vorgaben 
und der daraus entstehenden Kosten besonders belastet und in ihrer wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit und Dynamik beeinträchtigt. 
Zur Entlastung sollen zum einen die Grenzbeträge für Buchführungs- und 
Aufzeichnungspflichten im Handelsgesetzbuch und in der Abgabenordnung 
angehoben werden. Dadurch wird eine größere Zahl von kleinen Unter-
nehmen als bislang von der Buchführungs- und Aufzeichnungspflicht be-
freit. Darüber hinaus sollen durch eine Anhebung von Schwellenwerten in 
verschiedenen Wirtschaftsstatistikgesetzen sowie durch die Einführung von 
Schwellenwerten für Meldepflichten zur Umweltstatistik mehr Existenz-
gründer als bislang in den ersten drei Jahren von statistischen Meldepflich-
ten befreit werden. Im Energiebereich werden Berichtspflichten im Rahmen 
des Biogasmonitorings vereinfacht und reduziert. Schließlich sollen die 
Meldeschwellen für die Intrahandelsstatistik angehoben und dadurch wei-
tere Unternehmen von der Meldepflicht befreit werden. 
Darüber hinaus enthält der Gesetzentwurf drei weitere Maßnahmen aus 
dem Bereich des Steuerrechts. Durch die Anhebung der Pauschalierungs-
grenze für kurzfristig Beschäftigte und die Reduzierung von Mitteilungs-
pflichten für Kirchensteuerabzugsverpflichtete wird die Wirtschaft entlas-
tet. Die Vereinfachung des Faktorverfahrens beim Lohnsteuerabzug bei Ehe-
gatten oder Lebenspartnern trägt zu einer Entlastung der Bürgerinnen und 
Bürger bei. 
Weitere Gesetzesinitiativen zur Umsetzung der vom Bundeskabinett be-
schlossenen Eckpunkte werden noch folgen. Im Energiebereich soll zum 
Beispiel bis 2017 ein zentrales Register für die Elektrizitäts- und Gaswirt-
schaft bei der Bundesnetzagentur eingeführt werden, das insbesondere der 
Bündelung, Reduzierung und Vereinfachung von Melde- und Informations-
pflichten dient. Die erforderliche gesetzliche Umsetzung erfolgt im Wesent-
lichen durch eine Rechtsverordnung des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Energie. Das Inkrafttreten ist für Mitte 2016 geplant.  
Im Rahmen der derzeitigen Novellierung des Energiestatistikgesetzes sollen 
darüber hinaus die Voraussetzungen zur Nutzung energiestatistikrelevanter 
Verwaltungsdaten geschaffen werden. Dadurch soll die Belastung der Un-
ternehmen durch Meldeverpflichtungen weiter reduziert werden. Der Ge-
setzentwurf soll im 4. Quartal 2015 im Bundeskabinett beschlossen werden. 
Im Rahmen der Umsetzung der europäischen Vergaberichtlinien soll das 
öffentliche Beschaffungswesen vereinfacht und standardisiert werden. Die 
europäischen Vergaberichtlinien sehen für Vergaben nach EU-Recht in 
Schritten bis Oktober 2018 die verbindliche Einführung der elektronischen 
Kommunikation im Vergabeverfahren vor. Das ist ein wesentlicher Beitrag 
zur Vereinfachung und zur Transparenz des Vergabeverfahrens. So müssen 
künftig die vollständigen Auftragsunterlagen für den elektronischen Abruf 
zur Verfügung stehen, Angebote grundsätzlich elektronisch eingereicht 
werden und der Informationsaustausch zwischen öffentlichem Auftraggeber 
und Unternehmen auf elektronischem Weg erfolgen. 
 
und bis Ende 2015/Anfang 2016 verabschiedet werden. Die Gesetzesno-
velle 
und die Rechtsverordnungen, die die elektronische Kommunikation ausge-
stalten, 
sollen im April 2016 in Kraft treten. 
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Gesetz zur Erhöhung der IT-Sicherheit  
 
Die IT-Sicherheitslage in Deutschland ist weiterhin angespannt. Das Bundesamt für Sicher-
heit in der Informationstechnik (BSI) analysiert u. a. im CERT-Bund, dem IT-Lagezentrum 
sowie in besonderen Einzelfällen auch in dem 2011 gegründeten Cyberabwehrzentrum kon-
tinuierlich eine Vielzahl von Informationen zur aktuellen Bedrohungssituation im Cyber-
raum. Die Angriffe erfolgen zunehmend zielgerichtet und sind technologisch immer ausge-
reifter und komplexer. 
 
Mit dem vom Bundestag am Freitag zu beschließenden IT-Sicherheitsgesetz soll eine signi-
fikante Verbesserung der Sicherheit informationstechnischer Systeme (IT-Sicherheit) in 
Deutschland erreicht werden. Die vorgesehenen Neuregelungen dienen dazu, den Schutz 
der Systeme im Hinblick auf die Schutzgüter der IT-Sicherheit (Verfügbarkeit, Integrität, 
Vertraulichkeit und Authentizität) zu verbessern, um den aktuellen und zukünftigen Ge-
fährdungen der IT-Sicherheit wirksam begegnen zu können. Ziel des Gesetzes sind die Ver-
besserung der IT-Sicherheit von Unternehmen, der verstärkte Schutz der Bürgerinnen und 
Bürger im Internet und in diesem Zusammenhang auch die Stärkung von BSI und Bundes-
kriminalamt (BKA). 
Besondere Bedeutung kommt im Bereich der IT-Sicherheit denjenigen Infrastrukturen zu, 
die für das Funktionieren unseres Gemeinwesens zentral sind. Der Schutz der IT-Systeme 
von solchen kritischen Infrastrukturen und der für den Infrastrukturbetrieb nötigen Netze ist 
daher von größter Wichtigkeit. Das IT-Sicherheitsniveau bei kritischen Infrastrukturen ist 
derzeit sehr unterschiedlich: In manchen Infrastrukturbereichen existieren detaillierte ge-
setzliche Vorgaben auch zur IT-Sicherheit, in anderen Bereichen fehlen solche vollständig. 
Manche Bereiche verfügen über ein ausgeprägtes Risikomanagement und übergreifende 
Sicherheitskonzepte, führen Audits durch, beteiligen sich am Informationsaustausch und an 
Übungen. In anderen Bereichen sind diese Maßnahmen noch nicht oder nur rudimentär 
entwickelt. Auf Grund des hohen Grades der Vernetzung und der daraus resultierenden 
Interdependenzen zwischen den unterschiedlichen Bereichen kritischer Infrastrukturen ist 
dieser Zustand nicht hinnehmbar. 
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Erfolgreicher Meeresschutz braucht umfassende Partnerschaft 
G7-Aktionsplan setzt wichtige Akzente zum besseren Schutz der Ozeane 
 
Der G7-Gipfel in Elmau hat auf Initiative der deutschen Präsidentschaft einen Aktionsplan 
zum globalen Meeresschutz beschlossen. Dazu erklärt der zuständige Berichterstatter, Karsten 
Möring MdB: 
 
„Der Schutz der Ozeane durch intelligente ökologische Lösungen – das geht nur durch gemein-
sames Handeln auf nationaler und internationaler Ebene, zumal ca. 96 % aller Belastungen der  

Meere nicht in Deutschland entstehen.  
Unser Einsatz muss insbesondere dem Kampf gegen die zunehmende Verschmutzung der Meere durch Plastikmüll 
gelten, da hiervon die Ökosysteme im Meer und an den Küsten unmittelbar betroffen sind. Dabei kommt nationalen 
oder regionalen Aktionsplänen zur Verringerung von Abfällen, die in Binnen- und Küstengewässer und somit letzt-
lich ins Meer gelangen, sowie Plänen zur Beseitigung des vorhandenen Abfalls entscheidende Bedeutung zu. Der 
G7-Aktionsplan gibt uns einen Schub für die Umsetzung der EU-Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie, denn wir wollen 
einen guten Umweltzustand der europäischen Meere bis 2020 erreichen. Ich bin als Kölner Abgeordneter stolz, dass 
der Rhein heute als Paradebeispiel einer gelungenen Sanierung Vorbild für andere ins Meer mündende Fließgewäs-
ser ist. Wenn Schadstoffe in die Nahrungskette gelangen, ist dies auch eine Gefahr für die menschliche Gesundheit. 
Guter Meeresumweltschutz ist daher aktiver Menschenschutz!“ 
 
Hintergrund: 
Für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist der Schutz der Meere seit jeher ein sehr wichtiges Anliegen. So fand be-
reits 2011 unter dem Titel „Rio + 20: Gehen die Meere unter? Neue Impulse für den internationalen Meeresschutz“ 
ein großer Fraktionskongress statt, an dem Bundeskanzlerin Angela Merkel als Hauptrednerin teilnahm. 
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